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ENERGIEZUKUNFT | DOSSIER

Bremsen losen fiir V2G

Bidirektionales Laden | Mitte der 2030er-Jahre werden in der Schweiz rund 2,4 bis
2,9 Millionen elektrisch betriebene Personenfahrzeuge unterwegs sein. Die aggre-
gierte Speicherkapazitat der in diesen Fahrzeugen verbauten Batterien ist immens.
Um dieses Potenzial nutzen zu konnen, sind jedoch regulatorische Anpassungen

notig.

STEFAN DORIG

ie Zukunft der individuellen
D Mobilitat ist elektrisch. Ob die

Zukunft bidirektional sein
wird, hangt von vielen Faktoren ab.
Wihrend die Verwendung bidirektio-
naler Fahrzeugbatterien innerhalb des
Gebiudes (Vehicle-to-Home, V2H) nur
eine erweiterte Form des Smart Char-
ging darstellt, bringt die Schnittstelle
zum Stromsystem im Falle von Vehicle-
to-Grid (V2G) einige Knackniisse mit
sich. Neben den technischen und wirt-
schaftlichen Faktoren spielen die
Regeln im stark regulierten Strom-
markt eine entscheidende Rolle. Diese
Regeln sind heute noch nicht auf die
Integration von Millionen von dezent-
ralen, mobilen Batterien ausgerichtet.
Werden sie nicht angepasst, ist V2G im
grossen Rahmen kaum vorstellbar.
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Wortiber wenig Zweifel besteht, ist
das grosse Potenzial von bidirektiona-
lem Laden[1]. Ausgehend von Schit-
zungen des Branchenverbandes Swiss
E-Mobility, rollen 2035 in der Schweiz
2,4 bis 2,9 Millionen elektrisch ange-
triebene Personenwagen. Die Batte-
rien dieser Fahrzeuge haben eine agg-
regierte Speicherfahigkeit von gut
120 GWh [2]. Im Vergleich dazu liegt
das theoretische Speichervolumen
samtlicher Pumpspeicherkraftwerke
in der Schweiz bei 300 GWh|[3]. Im
Jahr 2050 wird die Speicherkapazitat
von Elektrofahrzeugen ungefihr gleich
gross sein wie der maximale Energie-
inhalt aller Pumpspeicherwerke.

Um der V2G-Technologie eine
Chance zu geben, braucht es in drei
Bereichen regulatorische Anderungen:

Bei der Speicherregulierung, bei der
Flexbilitatsregulierung und bei der
Marktregulierung.

Speicherregulierung

In der Schweizer Gesetzgebung sucht
man vergeblich nach einer Definition
fiir «Energiespeicher». Wenig tiberra-
schend gibt es auch keine Unterschei-
dung von stationdren Speichern und
mobilen Speichern in der Form von
bidirektionalen Fahrzeugbatterien.
Die Unterscheidung zwischen den ver-
schiedenen Technologien ist aber
wichtig, um neuen Geschaftsmodellen
mehr Rechtssicherheit zu geben. Wirft
man Pumpspeicherkraftwerke, netzge-
koppelte Grossbatterien, Heimspei-
cher und Elektrofahrzeuge in densel-
ben Topf, wird der Hochlauf von neuen
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Losungen leicht abgewiirgt. Fiir V2G
ist vor allem die Definition von «mobi-
len Speichern» wichtig, da deren Vor-
aussetzungen deutlich von stationdren
Speichern abweichen. In Artikel 2 der
EU-Strombinnenmarktrichtlinie fin-
det sich eine Definition fiir Energie-
speicher, welche von der Schweiz ein-
fach iibernommen werden konnte. Fiir
mobile Speicher besteht auch auf
EU-Ebene noch ein Bedarf an rechtli-
cher Kldrung.

In der Schweiz stehen Aggregato-
ren[4] von Batterien noch vor einem
weiteren Problem: Sie stehen in Kon-
kurrenz zu Pumpspeicherkraftwerken,
welche von der aktuellen Gesetzge-
bung massiv bevorteilt werden.
Gemadss  Stromversorgungsgesetz
(Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) sind
namlich Speicher- und Pumpspeicher-
kraftwerke fiir den Eigenverbrauch
und die Pumpenergie nicht netzent-
geltpflichtig. Batteriespeicher hinge-
gen werden als «Endverbraucher»
behandelt und bezahlen das Netzent-
gelt. Von einem fairen Wettbewerb
kann momentan keine Rede sein, und
dass diese Ungleichbehandlung jegli-
cher Grundlage entbehrt, hat das ehe-
malige ElCom-Mitglied Christian
Brunner an dieser Stelle [5] ausfiihrlich
dargelegt. Er kommt zum Schluss: «Es
gibt keinen Unterschied in den Dien-
lichkeiten eines Pumpspeicherwerks
und eines Batteriespeichers. Wenn sie
die gleichen Marktchancen haben sol-
len, miissen sie auch gleich behandelt
werden.» Auch hier lohnt sich ein Blick
auf die EU-Gesetzgebung. Dort wer-
den Batterien zumindest dann vom
Netzentgelt befreit, wenn der ausge-
speiste Strom fiir Flexibilitatsdienst-
leistungen im Verteilnetz eingesetzt
wird. Fir die Schweiz wire diese
Bedingung im Sinne der Gleichbe-
handlung zu streichen, da keine ver-
gleichbare Einschrankung fiir Pump-
speicherkraftwerke existiert.

Gegen die Befreiung vom doppelten
Netzentgelt flir dezentrale Batterien
wird vielfach das Argument einge-
bracht, dass die Unterscheidung zwi-
schen Endverbrauch und Speicherung
in der Praxis schwierig sei. Ausserdem
gibe es noch kein System, welches den
gespeicherten Strom verldsslich nach-
verfolgen lasse. Das ist richtig, sollte
uns aber nicht davon abhalten, uns
jetzt mit pragmatischen Losungsansat-
zen zu beschiftigen. Mit der Digitali-
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Die aggregierte Speicherkapazitat von Elektrofahrzeugen in der Schweiz im Vergleich

mit jener der Pumpspeicherkraftwerke.

sierung der Netze entstehen die Vor-
aussetzungen, um die notwendigen
Nachweis-Systeme zu etablieren.

Flexibilitiatsregulierung

Im sogenannten « Mantelerlass» (Revi-
sion des Energiegesetzes und des
Stromversorgungsgesetzes) schligt
der Bundesrat eine Flexibilititsregu-
lierung vor. Diese war im Stédnderat
wenig umstritten und wird momentan
in der zustindigen Kommission des
Nationalrats diskutiert. Die vorge-
schlagene Flexibilitdtsregulierung
schreibt im Grundsatz fest, dass Stro-
merzeuger, Speicherbetreiber und
Endverbraucher das Recht haben, ihre
Flexibilitdt zu nutzen und gegebenen-
falls an Dritte zu verkaufen. Den Ver-
teilnetzbetreibern wird nur in Notfal-
len ein Zugriff erlaubt, der gemiss
Bundesrat angemessen vergiitet wer-
den muss. Des Weiteren wird der Netz-
betreiber angewiesen, das Potenzial
von Flexibilitdten in seiner Netzpla-
nung zu beriicksichtigen. Diese Regeln
sind wichtig, um innovative Geschifts-
modelle im Verteilnetz zu ermdglichen
und die Kosten des Netzausbaus mog-
lichst tief zu halten.

In der EUist die Regulierung bereits
einige Schritte weiter. In Artikel 32 der
Strombinnenmarktrichtlinie werden
grosse Verteilnetzbetreiber verpflich-
tet, sich Flexibilitdt bei Anbietern
dezentraler Erzeugung, Laststeuerung
oder Energiespeicherung (inklusive
Aggregatoren) zu beschaffen. Diese
Beschaffung hat tiber marktbasierte
Plattformen zu erfolgen. Um die Nut-
zung der Flexibilitdten transparent zu
machen, haben die Netzbetreiber
ausserdem regelmaissig detaillierte
Netzentwicklungspline vorzulegen

und aufzuzeigen, wie die Flexibilita-
ten zur Verhinderung von Netzausbau
und zur Unterstiitzung eines effizien-
ten Netzbetriebs eingesetzt werden
sollen.

Ob das Schweizer Parlament den
Mut hat, solche Grundlagen fiir lokale
Flexibilitdtsmarkte bereits im Mante-
lerlass festzuschreiben, wird sich zei-
gen. Was auf jeden Fall sichergestellt
werden sollte, ist die klare Trennung
von Markt und Monopol. Das heisst im
aktuellen Zusammenhang, dass Netz-
betreiber keine Speicheranlagen und
Ladeinfrastruktur besitzen oder
betreiben diirfen. Was in der EU schon
lange gilt, ist in der Schweiz noch nicht
explizit geregelt. Die EICom hat zwar
unlidngst festgestellt, dass der Bereich
Netzbetrieb eines Elektrizitdtsunter-
nehmens nicht fiir den Speicherbetrieb
zustindig sein darf, das EVU aber sehr
wohl einen Speicher betreiben kann.
Voraussetzung sei eine saubere Ent-
flechtung[6]. In der Praxis ldsst dies
viel Spielraum und behindert die Aus-
breitung von marktwirtschaftlichen
Speicherlosungen in der Schweiz.

Marktregulierung

Fahrzeugbatterien und andere grosse
Stromgerite, wie Warmepumpen oder
Elektroboiler, konnen nur dann netz-
dienlich oder systemdienlich einge-
setzt werden, wenn sie aggregiert wer-
den. Dies bedeutet, dass eine
iibergeordnete digitale Plattform die
koordinierte Steuerung iibernimmt.
Im Fachjargon nennt man solche Platt-
formen «virtuelle Kraftwerke». In der
Schweiz betreibt Tiko seit 2014 ein sol-
ches virtuelles Kraftwerk mit Wérme-
pumpen, Elektroheizungen, Batterien
und anderen grossen Stromgeriten.
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Die Flexibilitdt aus diesem Kraftwerk
wird an den Regelenergiemarkten ver-
kauft und tragt damit zur Stabilitat des
Schweizer Stromnetzes bei.

Europaweit gibt es mittlerweile viele
verschiedene Anbieter, welche alle vor
einer gemeinsamen Herausforderung
stehen, namlich dem Zugang von vir-
tuellen Kraftwerken zu den Energie-
mairkten. Das bestehende Marktdesign
ist immer noch auf grosse, zentrale
Kraftwerke ausgerichtet und lasst
neuen Akteuren oft wenig Spielraum,
sich zu entfalten. Der meistgenutzte
Ertragskanal fiir virtuelle Kraftwerke
sind heute die Regelenergiemarkte.
Diese Mirkte sind allerdings klein,
und die Zugangsregeln hingen stark
vom jeweiligen Ubertragungsnetzbe-
treiber ab.

Der weitaus liquidere Grosshandels-
markt ist fiir viele virtuelle Kraftwerke
noch nicht zuginglich, was ihre Wirt-
schaftlichkeit empfindlich ein-
schrankt. In einigen europdischen
Landern gibt es Kapazitdtsmarkte, an
denenvirtuelle Kraftwerke teilnehmen
konnen, aber das Volumen hilt sich in
Grenzen. Lokale Flexibilitatsmarkte

schliesslich sind in Europa erst im Ent-
stehen begriffen. Sollen virtuelle
Kraftwerke eine nennenswerte Rolle
flir die Stabilisierung der Netze und
die Integration der erneuerbaren Ener-
gieproduktion spielen, dann brauchen
sie auch in der Schweiz einen diskrimi-
nierungsfreien Marktzugang.

Grosses Potenzial
fiir V2G-Anwendungen

Das Potenzial fiir Vehicle-to-Grid-An-
wendungen ist auch in der Schweiz
gross. Ob sich die Technologie durch-
setzen wird, hangt nicht nur vom Aus-
bau der Infrastruktur, sondern auch
von den regulatorischen Rahmenbe-
dingungen im Strombereich ab. Zu den
wesentlichen Bereichen gehoren die
Speicherregulierung, die Flexibilitits-
regulierung sowie die Regeln fiir den
Marktzugang von kleinen Anlagen. Es
ist Zeit, die Entwicklung von V2G in
der Schweiz ernsthaft zu diskutieren
und die Anderung der entsprechenden
regulatorischen Rahmenbedingungen
rasch anzugehen. Es wird dabei nicht
ohne den Dialog mit den etablierten
Akteuren gehen. Allerdings zeigt die
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Erfahrung aus den Diskussionen in der
EU auch, dass die innovativen Vertre-
ter der (ehemaligen) Monopolisten und
der Netzbetreiber oftmals noch einen
schweren Stand haben. Spannende
Diskussionen, aber auch gewisse Aus-
einandersetzungen sind vorprogram-
miert. Am Ende mochten alle dasselbe:
ein stabiles Netz und eine effiziente
Integration der erneuerbaren Energien
ins Stromsystem.
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Vehicle-to-grid

Desserrer les freins du V2G

Le potentiel des applications vehicle-to-grid est grand en
Suisse. Que cette technologie s’impose ou non dépend non
seulement du développement de l'infrastructure, mais
aussi fortement des conditions-cadre régulatoires dans le
secteur de I’électricité. Parmi les domaines principaux, on
trouve la réglementation du stockage, la réglementation de
la flexibilité et les régles pour 'accés au marché des petites
installations. Il est temps de discuter sérieusement du déve-
loppement du V2G en Suisse et d’entamer rapidement la
modification des conditions-cadre régulatoires correspon-
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dantes. Sans dialogue avec les acteurs établis, cela ne sera
pas possible. Néanmoins, 'expérience tirée des discussions
dans I'UE montre aussi que les (anciens) monopolistes et
gestionnaires de réseau qui se montrent novateurs se
trouvent encore souvent dans une situation difficile. Des
discussions passionnantes s’annoncent, mais certains
conflits semblent inévitables. En fin de compte, tout le
monde souhaite la méme chose: un réseau stable et une
intégration efficace des énergies renouvelables dans le sys-
téme électrique. MR

bulletinch 12/2022

31



	Bremsen lösen für V2G

